
• Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Wermelskirchen

zur Gebührensatzung für das Beerdigungswesen
, • •

äuf den Friedhöfen.:der Stadt 'WermeiskirChen. ._ , __ •

Aufgrund der §§ 4 und 28 der Gemeindeordnung für das Iand_Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der BekanAtmachung vom 19.12.1974
(GV NW 1975 S. 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.7.1978
(GV NW S. 290) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen.vom 21.104969 (GV NW S.712) sowie
der Priedhofsordnung für die Friedhöfe der Stadt:Wermelskirchen
in der zur Zeit geltenden Fassdung hat der Rat. der Stadt Wermels-
kirchen in seiner Sitzuhg am4f.,4e2.:./,`,97e:T7'o1gende,4. Nachtrags-

'satzung zur GebührenSatZungfürdaS Beerdigungi:esen:auf den Fried
höferi. der Städt. We'rme.lSkircheh be-saloSšeh;.

• • • •

Im.?-ebührentarif zur Gebührensatzung,Punkt B.wird gestrichen:

"Für die BeerdiguilgVon AUSwärti.gen ist die'dovpeite Gebühr
zahlen.. -
AUSgenoilimen:--aj beSOndere Hgrtefä.11e:

b) BeerdigungvOnSltern. _
- Elternreihengräbe'rh"

Diese 4. Nachtragssatzung
in'. Kraft..

ritt

ZU

invorhandenen Wahl-:und -

.. , .
arri.Tage hach ihrer Veröffentlichung

H inwei s

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
0:der Stadtdirektor hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet ceder
d) der Form- Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorsc rift und die Tatsache
bezeiclInet worden, die den Mangel ergibt.

(siehe § 4 Abs. 6 GO NW)



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende am 18. 12. 1978 vom Rat der Stadt Wermelskirchen
beschlossene 4.Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für das Beer-
digungswesen auf den Friedhöfen der Stadt Wermelskirchen wird
hiermit öffentliche'bekanntgemacht.

Wermelskirchen, den 19. 12. 1978

Der Bürgermeister

zev. Voetmann


